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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

ABGB §531;

BAO §19 Abs1;

1. ABGB § 531 heute

2. ABGB § 531 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015

3. ABGB § 531 gültig von 01.01.1812 bis 31.12.2016

1. BAO § 19 heute

2. BAO § 19 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Aus zivilrechtlicher Sicht ist Vererblichkeit (nur) dann gegeben, wenn es sich um vermögensrechtliche Rechte und

Verbindlichkeiten handelt (vgl. Eccher in Schwimann/Kodek, ABGB4, § 531 Rn 4). Die Frage, ob eine steuerrechtliche

Position einen Vermögenswert verkörpert, bestimmt sich danach, ob diese Position nach Bestimmungen des

Steuerrechts übertragbar ist. Diese Frage ist materienspezi@sch steuerrechtlich zu lösen (vgl. Hohenwarter-Mayr,

Rechtsnachfolge im Steuerrecht, in Holoubek/Lang, Die allgemeinen Bestimmungen der BAO, 355 E, 372).Aus

zivilrechtlicher Sicht ist Vererblichkeit (nur) dann gegeben, wenn es sich um vermögensrechtliche Rechte und

Verbindlichkeiten handelt vergleiche Eccher in Schwimann/Kodek, ABGB4, Paragraph 531, Rn 4). Die Frage, ob eine

steuerrechtliche Position einen Vermögenswert verkörpert, bestimmt sich danach, ob diese Position nach

Bestimmungen des Steuerrechts übertragbar ist. Diese Frage ist materienspezi@sch steuerrechtlich zu lösen vergleiche

Hohenwarter-Mayr, Rechtsnachfolge im Steuerrecht, in Holoubek/Lang, Die allgemeinen Bestimmungen der BAO, 355

ff, 372).
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